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Der Wahlleiter gibt bekannt: 

Wahlbekanntmachung 

Gemäß Hauptsatzung der Stadt Weimar, Teil 
2 – Satzung Ausländerbeirat in Verbindung 
mit der Hauptsatzung der Stadt Weimar, Teil 
3 – Wahlordnung Ausländerbeirat (WOAB) 
wird folgendes bekannt gegeben: 

1.	 Am 21.11.2025 findet die  
Wahl zum Ausländerbeirat der 
Stadt Weimar statt.  
 
Die Wahl wird ausschließlich als Brief-
wahl bis zum 21.11.2025 durchgeführt. 
Die Wahlbriefe müssen so versandt 
werden, dass sie dem Wahlausschuss 
spätestens am Wahltag um 15.00 Uhr 
vorliegen. Später eingehende Wahlbrie-
fe können nicht berücksichtigt werden.  
 

2.	 Die Ermittlung des Wahlergebnisses 
durch den Wahlausschuss findet am 
Wahltag ab 15.00 Uhr in der Stadtver-
waltung Weimar, Herderplatz 14, 99423 
Weimar im Sitzungssaal statt.  

Die Ermittlung des Ergebnisses ist öf-
fentlich. Jedermann hat Zugang zum 
Auszählungsraum, soweit dies ohne Be-
einträchtigung der Ergebnisermittlung 
möglich ist.  

3.	 Das Briefwahllokal befindet sich in den 
Räumlichkeiten der Ausländerbeauf-
tragten der Stadt Weimar, Herderplatz 
14, 99423 Weimar und ist während der 
üblichen Öffnungszeiten geöffnet. Es 
besteht dort die Möglichkeit, den Wahl-
brief persönlich in die Wahlurne einzu-
werfen. 

4.	 Die amtlichen Wahlunterlagen mit der 
Wahlbenachrichtigung, dem Stimmzet-
tel, der eidesstattlichen Erklärung der 
Wahlberechtigten, dem Stimmzettel-
umschlag, dem Freiumschlag für die 
Rücksendung des Stimmzettels sowie 
den Erläuterungen zur Stimmabgabe 
erhält jeder Stimmberechtigte auf dem 
Postweg.  

5.	 Für die Wahl zum Ausländerbeirat sind 
mehrere Wahlvorschläge zugelassen 
worden.  

 
Sie haben drei Stimmen, die Sie da-
durch vergeben können, dass Sie für 
eine/n Bewerber/in bis zu 3 Stimmen 
durch Ankreuzen in den Kästchen hin-
ter den Namen der Kandidaten/innen 
vergeben können. Sie können Ihre 3 
Stimmen auch auf verschiedene Kandi-
daten/innen verteilen. Es können maxi-
mal 3 verschiedene Wahlvorschläge 
angekreuzt werden.  

6.	 Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahl-
recht nur einmal und nur persönlich 
ausüben. Nach § 107a Abs. 1 und 3 des 
Strafgesetzbuches wird mit Freiheits-
strafe bis zu fünf Jahren oder mit Geld-
strafe bestraft, wer unbefugt wählt 
oder sonst ein unrichtiges Ergebnis 
einer Wahl herbeiführt oder das Ergeb-
nis verfälscht oder eine solche Tat ver-
sucht.

Weimar 21.10.2025 

Ronald Schünzel
Wahlleiter

 

zu den Wahlen zum Ausländerbeirat der Stadt Weimar
am 21.11.2025

Der Wahlleiter gibt bekannt: 

Wahlen zum Ausländerbeirat der 
Stadt Weimar am 21.11.2025

Bekanntmachung der zugelassenen 
Wahlvorschläge
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung am 
20.10.2025 zur Prüfung und Beschlussfas-
sung der eingereichten Wahlvorschläge für 
die Wahl zum Ausländerbeirat der Stadt 
Weimar am 21.11.2025 nachfolgende Be-
schlüsse gefasst, die hiermit bekannt gege-
ben werden. 

Folgende Wahlvorschläge sind als gültig 
zugelassen worden: 

Lfd. Nr. Name, Vorname  	 Geb.jahr	 Nationalität	 Wohnort
 
1	 Akpinar, Yasemin	 1979	 Türkei	 Weimar 
2	 Arshadi, Omid	 1987	 Deutschland/Iran	 Weimar 
3	 Colman, Lidio Adriano	 1973	 Paraquay	 Weimar 
4 	 Callegos Garcia, Arturo	 1984	 Mexiko	 Weimar 
5	 Gültekin, Hamdi 	 1984	 Türkei	 Weimar 
6	 Koyuncu, Harun 	 1974	 Deuschland/Türkei	 Weimar 	
7	 Nejadfallah, Fatemeh	 1988	 Iran	 Weimar 
8	 Qasarwa, Ayman 	 1971	 Deutschland/Palästina	 Weimar 
9	 Yin, Kai 	 1973	 China	 Weimar 

Weimar, den 21.10.2025 

Ronald Schünzel 
Wahlleiter 
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